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A n fra g e .. 

der Abgeordneten M a r k, K Y seI a, A i' g n e r und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Einfiihrung des Fussb3.lltotos im Lande Salzburg • 

..... -c.-.-
Seit Monaten schon beschäftigt sich die Öffentlichkeit, insbesondere 

die interessierten Fachkreise, mit der Einführung des Sporttotobetriebes in 
(jsterreich. Im Sommer dieses Ja.hres hat da.s Bundesministerium einen Refe;-en­
tenentwurf für die Einführung des Totobetriebes einem am Sitz des Bundesmi­
nisteriums eingesetzten interministeriellen Arbeitsausschuss vorgelegt, der 
in der vorgelegten Fassung die Ablehnung aller österreichischen Spo;-tverbän­
dä erfahren hat. Die österreichischen Sportverbände haben daraufhin in ge­
meinsamet Ber.""tung einen Entwurf ausgearbeitet und dem Unterrichtsministe­
rium am 15.Juli 1948 vorgelegt, damit dieser Entwurf den zuständigen Mini.' 
sterien vorgelegt werde, Nach einer unwesentlichen Korrektur des Entwurfes 
Am 5. 0ktober, die in gemeinsamen Ber~tungen der Sportverbände vorgenommen 
wurde, fand am 6.0ktober eine neuerliche interministerielle Beratung im Ar­
beitsa.usschuss statt, in der· die zuständigen Ministerien die weitere Behand-
lung zusagten. ,.. 

Inzwisohen hat die Landesregierung vo~ Salzburg der Salzburger Landes­
sportorganisation eine Konzession zur Durchführung eines Fussballtotobetrie­
bes für Salzburg erteilt. Das Finanzminieterium hat 1'm Frühjahr dieses Jah­
res auf Anfr!!'gen den Funktionären der Wiener Landesregierung erklä.rt, dass 
die Einführung des Sporttotobetriebes in·Österreich (nach der Bundesfihanz­
ver~assung) auf Grund des Glücksspielmonopoles des Bundes Bund~ssach ist 
lln,ddass eins länderwei se Einffihrung nicht in Fr'lge kä.me. Darüber hinaus hat 
der Bundesminister fUr Finanzen in Bel!lntwortllng einer -onfr:3.ge der Abgeord­
neten Winterer und Genossen am 5.Mai festgestellt: "Sämtliche von privater 
Seite einlangenden Ansuchen um Erteilung einer Konzession zum ~etriebe eines 
Sporttotos werden nach wie vor abgelehnt, da der Sportoto eine Angelegenheit 
des GlÜckspielmonopoles,darstellt." 

Zweifellos gehört der Fussbültoto in den Bereich des SpQrttotobetriebes. 
Die Öffentlichkeit, insbesondere die zuständigen interessierten Fach­

kr~ise,· sind nun ob der v01;seseh~nen Einführul1S des Sportoto in Salzburg be­
unruhigt. Die ~efertigten Abgeordneten richte~ daher an den Herrn Bundesmi­
nister für Finanzen die nachstehende 

An j:·,,:r." .• ~~)L,~,~!. 
1.) Ist der Herr Bllndf~8.mi.rLister für Finanzen bereit, die sofortige U'ntersil­
gung deS' vorgesehenen Fussballtotobetriebes in S:llzburg auf Grund der' Be­
stimmungen des Glückspielmonopols zu veranlassen? 

2.) Ist der Herr Bundesminister für Finanzen bereit, die zustä.ndigen ,~bt&i­
lungen seines Ministeriums sofort zu b~auftragen, den von den'öster~eichi­
sehen Sp,0rtverbänden vorgelegten Entwurf zur Einführung des Sporttotobetrie­
bes in ÖsterreiCh in Behandlung zu ziehen und dem NationalrAt ehestens eine 
Regierungsvorlage über die Einfiihrung ~es Sporttotobetriebes vorzulegen'? 

.-.-.-.-.-.-
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